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Im Folgenden stelle ich unter anderem die These auf, dass diese Datenerhebung 
praktisch ohne Nutzen ist, weil die verlangten Daten längst vorhanden sind. Sie 
stellt einen erheblichen Ressourcenverschleiss dar. «Früher oder später müssen  
wir sowieso mitmachen», ist ein oft gehörtes «Argument» für die Teilnahme. Ich 
möchte ein paar Gegenargumente liefern. 

Mit dem Projekt MARS beabsichtigt das Bundesamt für 
Statistik (BFS) «statistische Datengrundlagen zur Ge
sundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen». Dabei 
sollen als Ziel verschiedene Fragen geklärt werden. Aus
serdem möchte man die Daten für aufsichtsrechtliche 
Belange nutzen [1]. Laut Versprechen soll das Projekt 
 sogar im Interesse der Ärzte [2] sein. Die Ärztinnen 
sind zur Lieferung der Daten verpflichtet.

Diese Argumente sprechen gegen die Teilnahme:
1. Die Daten sind schon seit Jahren vorhanden.
2. Der Ressourcenverschleiss ist erheblich: Wir inves

tieren in die Datenlieferung 15,5 Arztjahre.
3. Die Ausgestaltung der aufsichtsrechtlichen Zwecke 

ist offen.
4. Je länger, desto vorsichtiger sei mit Daten umgegan

gen. 
5. Wir sollten der Aufblähung des Beamtenapparates 

keinen Vorschub leisten.

Zu 1. 

Die Daten sind schon seit Jahren greifbar bei Steueräm
tern, AHV, santésuisse sowie der FMH, überdies exis
tieren noch die RoKoZahlen und auch Daten bei den 
Trustcenter. Eine erneute Lieferung erübrigt sich voll
ständig für die angeführten Fragestellungen [1]. 
Jeder Arzt hat eine Steuererklärung inklusive Buchhal
tungsdaten abzuliefern. Diese Daten können also ver
wertet werden (allenfalls müssen dafür die Gesetzes
grundlagen noch geschaffen werden). Gleiches gilt für 
die AHV. Bei der jeweiligen Ausgleichskasse sind alle 
Angestellten detailliert erfasst. Wozu nochmals ein 
Aufwand? Gleichsam können Daten der santé suisse 
oder der Trustcenter benutzt werden. Hier liegen prä
zise Daten zur ärztlichen Tätigkeit vor. Die FMH erstellt 
alljährlich eine umfassende Statistik der  Ärzteschaft. 
Alle Daten liegen möglicherweise in elektronischer 
Form bereit und harren sozusagen einer Auswertung.

Zu 2. 

Der Ressourcenverschleiss ist erheblich. Bei etwa 2300 
Jahresstunden [3] einer Ärztin resultiert bei rund 
18 000 [4] ambulant tätigen Ärzten und gemäss Pilot
versuch [5] zwei Stunden Zeitaufwand für den Fragebo
gen eine Gesamtzeit von 15,5 Arztjahren. Eine Normal
arbeitszeit von 42 Wochenstunden angenommen, 
wären es rund 18 Arztjahre. Der Preis dafür ist beim 
TARMEDAnsatz 6,9 Mio. Franken, bei einem kosten
wahren Ansatz [3] kommen wir auf einen Gegenwert 
von etwa 11 Mio. Franken. 
Für den Einsatz eines solch erheblichen Aufwandes be
darf es besonderer Gründe. Wie gezeigt, sind alle Daten 
schon vorliegend. Somit ist der grosse Teil der Erhebung 
eine Doppelspurigkeit – entgegen der Beteuerung des 
Bundesamtes. Gerade in einer Zeit des Ärztemangels, 
der Überlastung der Ärzte, der zunehmenden Bürokra
tie kann kein Verständnis für solch unsinnige Tätig
keiten aufkommen. Wir Ärzte sollten unsere Zeit für 
die Patienten einsetzen und für unsere Erholung bei 
aus serordentlich hoher Jahresstundenzahl. 
Die an uns gerichtete Aufforderung, längst bekanntes 
Zahlenmaterial per Dekret nochmals zu erfassen, 
kommt einem Affront gleich. Auf diese Weise wird mit 
missliebigen Bittstellern umgegangen: Man lässt sie 
immer und immer wieder beweisen, was ihr Anliegen 
ist, lehnt es aber letztlich ab. Hier wird der vermeint
liche Nutzen für uns selbst schmackhaft gemacht. Man 
macht uns glauben, mit dem Zahlenmaterial könnten 
wir unser Einkommensproblem belegen. Jedoch: Dass 
die Einkommen der Grundversorger im Lohngefüge 
 aller anderen Ärzte (Ärztinnen im Angestelltenver
hältnis, Spezialisten) nicht mehr angemessen sind,  
ist längst belegt und bedarf keiner weiteren Aufklä
rung [6]. 
Überdies ist zu bedenken: Die geforderten Zahlen wer
den wohl jedes Jahr neu zu erheben sein. Die Frage der 
Projektleitung [1] legt dies nahe: «Wie sieht die Land
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schaft der Leistungserbringer in der Gesundheitsver
sorgung aus und wie entwickelt sie sich?» 
Dieser leichtfertige Umgang mit Ressourcen ohne er
kennbaren Nutzen ist abzulehnen.

Zu 3.

Gemäss Art. 59a KVG sind «die Leistungserbringer ver
pflichtet, den zuständigen Bundesbehörden Daten zur 
Überwachung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungen bekannt zu geben» [7]. Die Überwachung 
der WZWKriterien erfolgt bisher durch die santé
suisse/tarifsuisse. Nun wird auch das BFS noch Auswer
tungen vornehmen. Diese doppelte Untersuchung hin
sichtlich der Einhaltung von WZWKriterien ist kaum 
zu rechtfertigen. Wer bezahlt das und wo ist der Nutzen? 
Man macht uns ferner weis, die Datenerhebung sei in 
unserem Interesse. Aber es wird nicht ausgeführt, wie 
diese Auswertung erfolgt, welche statistischen Mo
delle zur Anwendung kommen, wer letztlich Sank
tionen auferlegt. Eine solche unsorgfältige Anlage 
müssen wir ablehnen und zum jetzigen Zeitpunkt kei
nesfalls mitwirken. 
Die Kontrollen der santésuisse/tarifsuisse sind bereits 
ein Dauerthema: Unzählige Ärzte wurden in fragwür
digen Verfahren ungerechtfertigt behelligt, die statis
tischen Methoden halten nach wie vor wissenschaft
lichen Kriterien nicht stand [8]. 
Eine Überwachung der Tarifanwendung durch eine zu 
bestimmende Stelle ergibt Sinn und ist durch das Ge
setz vorgesehen. Allerdings sollte eine Bedingung für 
unsere Teilnahme sein, dass auch andere Bezüger von 
Prämiengeldern in die Kontrollen eingeschlossen wer
den, nicht nur die Leistungserbringer. Die statistischen 
Methoden sind interdisziplinär zu bestimmen und zu 
evaluieren, die «Richter» werden paritätisch gewählt 
und erfüllen noch festzulegende Qualifikationen. Erst 
dann kann allenfalls so einem Gremium und der zweck
gebundenen Datenerhebung zugestimmt werden. Bis 
dahin scheint es angebracht, keine Daten zu liefern.

Zu 4. 

Vorsichtiger Umgang mit Daten. Es ist das Gebot der 
Stunde, mit Daten sorgsam umzugehen. Die digitalen 
Sammlungen sind ein weithin unterschätztes Pro
blem. Es sollen keine Daten auf Vorrat erfasst werden. 
Nur diese Daten, die unmittelbar für eine sinnvolle 
Fragestellung unumgänglich sind, sollen auch ange
sammelt werden. Beim aktuellen Vorgang des BFS ent
steht der Eindruck, dass alles Erdenkliche mal ange
häuft wird. 

Zu 5.

Wie viele Stellen müssen geschaffen werden, um die 
Daten von 18 000 Ärzten zu verwalten? Das wissen wir 
nicht. Wir sollten nicht Hand bieten zur Aufblähung 
von Verwaltungsvorgängen, deren Nutzen letztlich 
minimal ist. Die einmal eingestellten Personen wollen 
auch in den Folgejahren beschäftigt sein und fordern 
immer neue Aufgaben. Daher: cavete. 
Es gibt also gute und ehrenwerte Gründe, diese Auffor
derung zur Datenerhebung zu ignorieren. Es ist nicht 
bloss eine Trotzhaltung, sondern es werden konstruk
tive Vorschläge gemacht. Mit den ärztlichen Ressour
cen sollte sehr sorgsam umgegangen werden, eine Ab
lehnung ist auch im Interesse der Versorgungsqualität. 
Man darf davon ausgehen, dass es eines Bürgers Recht 
ist, unverhältnismässige staatliche Aufforderungen zu 
verweigern.
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